
Der Senat von Berlin 

GesSoz - I F 14 - 

Telefon: 9028 (928) - 2223 

An das  

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

V o r l a g e 

- zur Kenntnisnahme - 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

 

über Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes 

und der Gesundheitsdienst-Zuständigkeitsverordnung 

 

 

Wir bitten, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu nehmen, 

dass der Senat die nachstehende Verordnung erlassen hat: 

 

Verordnung  
zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes 

und der Gesundheitsdienst-Zuständigkeitsverordnung 

Vom 29. Juli 2014 

 

Auf Grund des § 25 Absatz 1 des Bestattungsgesetzes vom 2. November 1973 (GVBl. 

S. 1830), das zuletzt durch Artikel X des Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (GVBl. S. 560) 

geändert worden ist, § 74 Absatz 1 Nummer 7 des Personenstandsgesetzes vom 19. Febru-
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ar 2007 (BGBl. I S. 122), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. August 2013 

(BGBl. I S. 3458) geändert worden ist, und § 2 Absatz 5 des Gesundheitsdienst-Gesetzes 

vom 25. Mai 2006 (GVBl. S. 450), das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes vom 

17. Dezember 2009 (GVBl. S. 875) geändert worden ist, in Verbindung mit § 3 Absatz 3 des 

Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1996 

(GVBl. S. 302, 472), das zuletzt durch das Gesetz vom 16. Mai 2014 (GVBl. S. 122) geän-

dert worden ist, verordnet der Senat im Einvernehmen mit den Bezirken: 

Artikel I 

Änderung der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes 

Die Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes vom 22. Oktober 1980 (GVBl. S. 

2403), die zuletzt durch Artikel XI des Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (GVBl. S. 560) ge-

ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zum ersten Abschnitt wird wie folgt gefasst: 

„ERSTER ABSCHNITT 

Leichenschau, Leichenschauschein, vorläufige Todesbescheinigung, 
Bestattungsschein und Leichenpass 

§ 1 Durchführung der Leichenschau 

§ 2 Inhalt, Ausstellung und Verwendung des Leichenschauscheins 

§ 3 Aufbewahrung des Leichenschauscheins 

§ 4 Auskunftserteilung aus dem Leichenschauschein 

§ 5 Inhalt, Ausstellung und Verwendung der vorläufigen Todesbescheinigung 

§ 6 Inhalt, Ausstellung und Verwendung des Bestattungsscheins 

§ 7 Aufbewahrung des Bestattungsscheins 

§ 8 Beantragung eines Leichenpasses 

§ 9 Inhalt des Leichenpasses“ 

 

b) Nach der Angabe zu § 30 wird folgende Angabe eingefügt: 
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„§ 30a Übergangsvorschriften“ 

 

c) Folgende Angabe wird angefügt: 

„Anlage 1 Formularsatz ‚Leichenschauschein‘ 

Anlage 2 Formularsatz ‚Vorläufige Todesbescheinigung‘“ 

 

2. Die Überschrift des ersten Abschnitts wird wie folgt gefasst: 

„Erster Abschnitt Leichenschau, Leichenschauschein, vorläufige Todesbescheinigung, 

Bestattungsschein und Leichenpass“ 

3. Die §§ 1 bis 6 werden wie folgt gefasst: 

„§ 1 

Durchführung der Leichenschau 

Die Leichenschau ist von der Ärztin oder dem Arzt bei ausreichender Beleuchtung und 

an der vollständig entkleideten Leiche unter Einbeziehung aller Körperregionen, insbe-

sondere des Rückens und der behaarten Kopfhaut, sorgfältig durchzuführen. Sie soll in 

einem geschlossenen Raum oder einem abgeschirmten Bereich durchgeführt werden.  

Satz 1 gilt auch für die zweite Leichenschau nach § 20 des Bestattungsgesetzes. 

§ 2 

Inhalt, Ausstellung und Verwendung des Leichenschauscheins 

(1) Der Formularsatz „Leichenschauschein“ besteht aus einem Blatt nicht vertraulicher 

Teil und vier Blättern vertraulicher Teil sowie zwei Fensterumschlägen. Der Inhalt be-

stimmt sich nach dem Muster der Anlage 1 zu dieser Verordnung. Der Leichenschau-

schein ist abgesehen von erforderlichen medizinischen Fachbegriffen in deutscher Spra-

che allgemein verständlich und ohne Abkürzungen vollständig auszufüllen. 

(2) Die Ärztin oder der Arzt, die oder der die Leichenschau durchgeführt hat, füllt die 

Personalangaben, die Hinweise zu Todeszeitpunkt und Todesort, die Warnhinweise so-

wie die Todesart im Formularsatz unverzüglich vor Ort aus und trennt das Blatt nicht ver-
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traulicher Teil vom Formularsatz ab. Das Blatt nicht vertraulicher Teil und der verblei-

bende Formularsatz vertraulicher Teil sind anschließend gesondert auszufüllen, zu un-

terschreiben sowie mit dem Stempel der Ärztin oder des Arztes oder gegebenenfalls der 

Einrichtung zu versehen. 

(3) Die Ärztin oder der Arzt, die oder der die Leichenschau durchgeführt hat, legt Blatt 1 

und Blatt 2 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins in den dazugehörigen 

Fensterumschlag so ein, dass die Personalangaben sichtbar sind, verschließt den Um-

schlag und händigt diesen zusammen mit dem Blatt nicht vertraulicher Teil des Leichen-

schauscheins unverzüglich derjenigen Person aus, die nach dem Personenstandsgesetz 

zur Anzeige des Todes beim Standesamt verpflichtet ist. Diese Person oder das von ihr 

beauftragte Bestattungsunternehmen hat den verschlossenen Fensterumschlag und das 

Blatt nicht vertraulicher Teil des Leichenschauscheins dem Standesamt des Sterbeortes 

entsprechend den personenstandsrechtlichen Vorschriften vorzulegen. Das Standesamt 

vermerkt die Registernummer des Sterbeeintrags und den Namen des zuständigen 

Standesamtes auf Blatt 1 und 2 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins ohne 

Öffnung des Fensterumschlages und leitet den Umschlag spätestens am nächsten 

Werktag nach der Beurkundung an das Gesundheitsamt des Sterbeortes weiter. Der 

nicht vertrauliche Teil des Leichenschauscheins verbleibt beim Standesamt. 

(4) Die Ärztin oder der Arzt, die oder der die Leichenschau durchgeführt hat, legt Blatt 3 

des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins in den dazugehörigen Fensterum-

schlag so ein, dass die Personalangaben sichtbar sind, verschließt den Umschlag und 

belässt ihn bei der Leiche. Geht von der Leiche eine Gefahr der Krankheitsübertragung 

aus, hat die Ärztin oder der Arzt auf dem Umschlag einen entsprechenden Warnhinweis 

(zum Beispiel „Ansteckungsgefahr: Schutzmaßnahmen erforderlich“) zu vermerken. Wird 

eine klinische oder eine anatomische Sektion oder eine gerichtlich angeordnete Lei-

chenöffnung durchgeführt, ist der Umschlag von der Ärztin oder dem Arzt, die oder der 

die Sektion oder die Leichenöffnung durchführt, zu öffnen und einzusehen. Der Befund 

der Sektion oder der Leichenöffnung ist auf der Rückseite von Blatt 3 zu dokumentieren 

und mit der Unterschrift sowie dem Stempel der Ärztin oder des Arztes oder gegebenen-

falls der Einrichtung zu versehen. Nach der Sektion oder der Leichenöffnung hat die Ärz-

tin oder der Arzt, die oder der die Sektion oder die Leichenöffnung durchgeführt hat, 

Blatt 3 wieder in den Fensterumschlag einzulegen, diesen zu verschließen und bei der 

Leiche zu belassen. Bei beabsichtigter Feuerbestattung hat die Ärztin oder der Arzt, die 

oder der die zweite Leichenschau nach § 20 des Bestattungsgesetzes vornimmt, den 

Umschlag nach Satz 1 oder Satz 5 zu öffnen und einzusehen sowie Blatt 3 des Leichen-
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schauscheins in einem verschlossenen Umschlag unverzüglich an das Zentralarchiv für 

Leichenschauscheine der Gesundheitsämter zu senden. In den übrigen Fällen hat die 

für die Bestattung verantwortliche Person den verschlossenen Umschlag nach Satz 1 

oder Satz 5 unverzüglich nach der Bestattung an das Zentralarchiv für Leichenschau-

scheine der Gesundheitsämter zu senden. 

(5) Blatt 4 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins ist für die Ärztin oder den 

Arzt bestimmt, die oder der die Leichenschau durchgeführt hat. 

(6) Die Ärztin oder der Arzt, die oder der die Leichenschau nach § 6 Absatz 2 des Be-

stattungsgesetzes vorzeitig beendet und die Polizeibehörde benachrichtigt, füllt im For-

mularsatz „Leichenschauschein“ die Angaben aus, die ihr oder ihm ohne Veränderung 

an der Leiche möglich sind und die zweifelsfrei festgestellt werden können, mindestens 

aber die Personalangaben, die Angaben zum Zeitpunkt des Todes, die Warnhinweise, 

die Todesart sowie bei Totgeborenen das Geburtsgewicht, und unterschreibt und stem-

pelt den Formularsatz. Die Ärztin oder der Arzt trennt Blatt 4 des vertraulichen Teils des 

Leichenschauscheins vom Formularsatz ab und hat dafür zu sorgen, dass die Polizeibe-

hörde den verbleibenden Formularsatz „Leichenschauschein“ zusammen mit den Um-

schlägen erhält. Nach Freigabe der Leiche legt die Polizeibehörde  

1. Blatt 1 und Blatt 2 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins in den dazuge-

hörigen Fensterumschlag so ein, dass die Personalangaben sichtbar sind, ver-

schließt den Umschlag und sorgt dafür, dass der Umschlag zusammen mit dem 

Blatt nicht vertraulicher Teil des Leichenschauscheins der für die Bestattung ver-

antwortlichen Person ausgehändigt wird, und 

2. Blatt 3 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins in den dazugehörigen 

Fensterumschlag so ein, dass die Personalangaben sichtbar sind, verschließt den 

Umschlag und belässt ihn bei der Leiche. 

(7) Das Gesundheitsamt des Sterbeortes prüft den Inhalt des vertraulichen Teils des 

Leichenschauscheins auf Vollständigkeit und auf Schlüssigkeit der Eintragungen. Es ist 

befugt, Leichenschauscheine zu berichtigen oder zu ergänzen. Macht das Gesundheits-

amt von dieser Befugnis Gebrauch, hat es etwaige Berichtigungen oder Ergänzungen 

sowohl auf Blatt 1 als auch auf Blatt 2 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins 

unter Angabe des Namens der ausführenden Dienstkraft und des Datums zu vermerken 

und abzustempeln. Nach Prüfung des Inhalts des Leichenschauscheins und nach Vor-

nahme eventueller Berichtigungen oder Ergänzungen legt das Gesundheitsamt Blatt 1 

und Blatt 2 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins in den dazugehörigen 
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Fensterumschlag zurück und sendet diesen unverzüglich an das Zentralarchiv für Lei-

chenschauscheine der Gesundheitsämter. 

(8) Ärztinnen und Ärzte, die den Leichenschauschein ausgefüllt oder den Befund einer 

Sektion oder Leichenöffnung auf dem Leichenschauschein dokumentiert haben, sind 

verpflichtet, dem Gesundheitsamt des Sterbeortes und dem Zentralarchiv für Leichen-

schauscheine der Gesundheitsämter die zur Überprüfung und Vervollständigung der 

Leichenschauscheine erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

(9) Das Zentralarchiv für Leichenschauscheine der Gesundheitsämter hat monatlich 

1. eine lesbare Kopie von Blatt 1 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins an 

das Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen zu sen-

den, 

2. Blatt 2 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins an das Amt für Statistik 

Berlin-Brandenburg zu senden und 

3. eine lesbare Kopie von Blatt 3 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins 

(Vor- und Rückseite), ergänzt um die Registernummer des Sterbeeintrags und den 

Namen des zuständigen Standesamtes, an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

und an das Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklen-

burg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen zu 

senden, wenn ihm aus den Eintragungen auf der Rückseite von Blatt 3 des vertrau-

lichen Teils des Leichenschauscheins bekannt wird, dass der Befund einer Sektion 

oder Leichenöffnung von der im Leichenschauschein dokumentierten Todesursache 

abweicht.  

Soweit die technischen Voraussetzungen geschaffen sind, sind die Daten nach Satz 1 

elektronisch zu übermitteln. Bei der elektronischen Übermittlung der Daten sind die ge-

setzlichen Regelungen für einen gesicherten Datentransport einzuhalten. 

(10) Die Standesämter dürfen die Daten des nicht vertraulichen Teils der Leichenschau-

scheine, die Registernummer des Sterbeeintrags und den Namen des zuständigen 

Standesamtes dem Zentralarchiv für Leichenschauscheine der Gesundheitsämter unter 

Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für einen gesicherten Datentransport elektro-

nisch übermitteln. 
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(11) Die Gesundheitsämter und das Zentralarchiv für Leichenschauscheine der Gesund-

heitsämter dürfen personenbezogene Daten verarbeiten und offenbaren, soweit dies zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung oder nach dem Bestattungsgesetz er-

forderlich ist. 

§ 3 

Aufbewahrung des Leichenschauscheins 

(1) Das Blatt nicht vertraulicher Teil des Leichenschauscheins ist von dem Standesamt 

des Sterbeortes aufzubewahren. Die Frist für die Aufbewahrung beträgt mindestens 

sechs Monate und beginnt mit dem Tag der Beurkundung. 

(2) Blatt 1 und 3 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins sind vom Zentralar-

chiv für Leichenschauscheine der Gesundheitsämter aufzubewahren. Dies gilt auch für 

Blatt 2 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins, wenn das Zentralarchiv für Lei-

chenschauscheine der Gesundheitsämter nach § 2 Absatz 9 Satz 2 die Daten dem Amt 

für Statistik Berlin-Brandenburg elektronisch übermittelt. Die Frist für die Aufbewahrung 

des Leichenschauscheins und für die Speicherung der elektronisch erfassten Daten be-

trägt jeweils 20 Jahre und beginnt mit dem Ende des Sterbejahres. 

(3) Ärztinnen und Ärzte, die die Leichenschau durchgeführt haben, nehmen Blatt 4 des 

vertraulichen Teils des Leichenschauscheins zu ihren Patientenunterlagen. Ist die Lei-

chenschau von einer Ärztin oder einem Arzt in der Notfallrettung durchgeführt worden, 

ist Blatt 4 beim Aufgabenträger des Notarztdienstes aufzubewahren. Auf die Aufbewah-

rungsfrist in den Fällen der Sätze 1 und 2 sind die berufsrechtlichen Vorschriften für ärzt-

liche Aufzeichnungen entsprechend anzuwenden. Ist die Leichenschau nach § 3 Absatz 

2 Satz 2 des Bestattungsgesetzes in einer Krankenanstalt durchgeführt worden, hat die 

Krankenanstalt Blatt 4 des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins entsprechend 

den in der Krankenhaus-Verordnung geregelten Fristen für Patientendokumentationen 

aufzubewahren. 

§ 4 

Auskunftserteilung aus dem Leichenschauschein 

Auf Antrag können aus dem Leichenschauschein Auskünfte im erforderlichen Umfang 

erteilt werden,  
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1. wenn Behörden die Angaben zur rechtmäßigen Erfüllung der innerhalb ihrer Zu-

ständigkeit liegenden Aufgaben benötigen und dabei das Interesse an der behördli-

chen Aufgabenerfüllung im Einzelfall gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse der 

verstorbenen Person oder Dritter überwiegt,  

2. wenn eine Privatperson, ein Versicherungsunternehmen oder eine ähnliche Einrich-

tung ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Todesumstände einer nament-

lich bezeichneten verstorbenen Person glaubhaft macht, der ausdrückliche oder 

mutmaßliche Wille der verstorbenen Person einer Offenbarung nicht entgegensteht 

und schutzwürdige Belange der verstorbenen Person oder ihrer Angehörigen nicht 

beeinträchtigt werden, oder 

3. wenn die Angaben für ein wissenschaftliches Forschungsvorhaben erforderlich sind, 

die Daten anonymisiert oder für den Fall, dass der Forschungszweck so nicht er-

reicht werden kann, pseudonymisiert übermittelt werden und schutzwürdige Belange 

der verstorbenen Person oder ihrer Angehörigen nicht beeinträchtigt werden. 

Der Antrag von Behörden, Privatpersonen, Versicherungsunternehmen oder ähnlichen 

Einrichtungen ist zunächst an die Ärztin oder den Arzt zu richten, die oder der den Lei-

chenschauschein ausgestellt hat. Wenn diese oder dieser nicht erreichbar ist, ist der An-

trag bei dem Zentralarchiv für Leichenschauscheine der Gesundheitsämter zu stellen. 

Anträge für wissenschaftliche Forschungsvorhaben sind ausschließlich an das Zentral-

archiv für Leichenschauscheine der Gesundheitsämter zu richten. 

§ 5 

Inhalt, Ausstellung und Verwendung der vorläufigen Todesbescheinigung 

(1) Der Formularsatz „Vorläufige Todesbescheinigung“ besteht aus zwei Blättern. Der 

Inhalt bestimmt sich nach dem Muster der Anlage 2. 

(2) Die vorläufige Todesbescheinigung ist von in der Notfallrettung tätigen Ärztinnen und 

Ärzten unter Beachtung des § 3 Absatz 3 des Bestattungsgesetzes auszustellen. Die 

Ärztinnen und Ärzte haben in diesem Fall zu veranlassen, dass die Leichenschau nach § 

3 Absatz 1 des Bestattungsgesetzes durchgeführt wird. 

(3) Blatt 1 der vorläufigen Todesbescheinigung ist bei der Leiche zu belassen. Es ist für 

die Ärztin oder den Arzt bestimmt, die oder der die Leichenschau vornimmt, und ent-

sprechend den berufsrechtlichen Vorschriften für ärztliche Aufzeichnungen aufzubewah-
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ren. Blatt 2 der vorläufigen Todesbescheinigung verbleibt beim Aufgabenträger des Not-

arztdienstes. Auf die Aufbewahrungsfrist sind die berufsrechtlichen Vorschriften für ärzt-

liche Aufzeichnungen entsprechend anzuwenden. 

§ 6 

Inhalt, Ausstellung und Verwendung des Bestattungsscheins 

(1) Der Bestattungsschein enthält mindestens folgende Daten: 

1. Familienname, Geburtsname und Vorname der verstorbenen Person; 

2. Geburtsdatum und Geburtsort der verstorbenen Person; 

3. Todestag und -zeit; 

4. Sterbeort; 

5. letzter Wohnort der verstorbenen Person; 

6. Erklärung, dass die Bestattung vorgenommen werden darf; 

7. Zeitpunkt, von dem an die Bestattung erfolgen kann. 

(2) Den Bestattungsschein stellt das zuständige Standesamt nach Vorlage des nicht ver-

traulichen Teils des Leichenschauscheins aus. In den Fällen des § 19 Absatz 2 des Be-

stattungsgesetzes muss auch die Bestattungsgenehmigung der Staatsanwaltschaft vor-

liegen; diese ist mit dem Bestattungsschein zu verbinden. Der Bestattungsschein ist der-

jenigen Person, die für die Bestattung sorgt (§ 16 des Bestattungsgesetzes) oder deren 

Beauftragten zur Vorlage bei der Friedhofsverwaltung oder dem Krematorium auszu-

händigen.“ 

4. In § 7 Nummer 2 werden die Wörter „zusammen mit der Erlaubnis der für den Einäsche-

rungsort zuständigen Bezirksverwaltung nach § 20 Abs. 1 des Bestattungsgesetzes“ ge-

strichen. 

 

5. In § 20 Absatz 4 werden die Wörter „Bundes-Seuchengesetz“ durch das Wort „Infekti-

onsschutzgesetz“ ersetzt. 

 

6. In § 29 Nummer 3 wird das Wort „seuchenrechtliche“ durch das Wort „infektionsrechtli-

che“ ersetzt. 
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7. § 30 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Absatz 2 des Bestattungsgesetzes handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig 

1. als Ärztin oder Arzt  

a) eine Leichenschau entgegen § 1 Satz 1 durchführt,  

b) entgegen § 2 Absatz 8 erforderliche Auskünfte nicht oder nicht vollständig er-

teilt, 

c) entgegen § 2 Absatz 3 Satz 1 den verschlossenen Umschlag und das Blatt 

nicht vertraulicher Teil des Leichenschauscheins nicht unverzüglich derjenigen 

Person, die nach dem Personenstandsgesetz zur Anzeige des Todes beim 

Standesamt verpflichtet ist, aushändigt, 

2. entgegen § 2 Absatz 3 Satz 2 den verschlossen Umschlag und das Blatt nicht ver-

traulicher Teil des Leichenschauscheins nicht oder nicht entsprechend den perso-

nenstandsrechtlichen Vorschriften dem Standesamt des Sterbeortes vorlegt, 

3. entgegen § 11 eine Leiche konserviert, 

4. als Bestattungsunternehmer  

a) entgegen § 2 Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 7 den verschlossenen Um-

schlag öffnet, 

b) entgegen § 12 Absatz 1 die erforderlichen Schutzmaßnahmen unterlässt, 

c) Särge, Sargbeigaben oder Leichenbekleidung oder -umhüllung verwendet, die 

nicht den in §§ 14 bis 16 genannten Anforderungen entsprechen, 

d) eine Leiche mit einem Leichenwagen befördert oder befördern lässt, der nicht 

den in § 17 Absatz 1 genannten Anforderungen entspricht, 

e) entgegen § 18 Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass der Leichenwagen von einer zu-

verlässigen Person begleitet wird, 

5. als Leichenbesorger den in § 13 oder als Transportbegleiter den in § 18 genannten 

Pflichten zuwiderhandelt, 

6. unbefugt eine amtlich verschlossene Urne öffnet oder das auf dem Deckel der Urne 

gemäß § 24 Absatz 2 angebrachte Schild entfernt.“ 

8. Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt: 

„§ 30a 

Übergangsvorschriften 

http://gesetze.berlin.de/?typ=reference&y=100&g=BlnBestG&p=24
http://gesetze.berlin.de/?typ=reference&y=100&g=BlnBestG&p=24&x=2
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(1) Die §§ 1 bis 4 der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes vom 22. 

Oktober 1980 (GVBl. S. 2403), die zuletzt durch Artikel XI des Gesetzes vom 15. De-

zember 2010 (GVBl. S. 560) geändert worden ist, finden auf Leichenschauscheine im 

Sinne des § 2 der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes in der bis zum 

30. September 2014 geltenden Fassung nach Maßgabe der folgenden Absätze weiter-

hin Anwendung. 

(2) Ist eine Feuerbestattung vorgesehen, vermerkt das Standesamt die Registernummer 

des Sterbeeintrags und den Namen des zuständigen Standesamtes auf dem nicht ver-

traulichen Teil des Leichenschauscheins, fertigt von diesem Dokument eine Kopie und 

sendet diese Kopie an das Zentralarchiv für Leichenschauscheine der Gesundheitsäm-

ter. Abweichend von § 3 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung zur Durchführung des Bestat-

tungsgesetzes leitet das zuständige gerichtsmedizinische Institut, dessen Ärztin oder 

Arzt die zweite Leichenschau nach § 20 des Bestattungsgesetzes durchgeführt hat, den 

nicht vertraulichen Teil des Leichenschauscheins an das Zentralarchiv für Leichen-

schauscheine der Gesundheitsämter weiter. Ist eine Erdbestattung vorgesehen, ver-

merkt das Standesamt die Registernummer des Sterbeeintrags und den Namen des zu-

ständigen Standesamtes auf dem nicht vertraulichen Teil des Leichenschauscheins und 

sendet diesen abweichend von § 3 Absatz 2 Satz 3 der Verordnung zur Durchführung 

des Bestattungsgesetzes an das Zentralarchiv für Leichenschauscheine der Gesund-

heitsämter. 

(3) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 2 der Verordnung zur Durchführung des Bestat-

tungsgesetzes leitet das Bezirksamt des Sterbeortes (Gesundheitsamt) nach Prüfung 

der Vollständigkeit der medizinischen Angaben die erste Ausfertigung und in den Fällen 

des § 3 Absatz 3 Satz 3 und 4 der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgeset-

zes auch die zweite und die dritte Ausfertigung des vertraulichen Teils des Leichen-

schauscheins unverzüglich an das Zentralarchiv für Leichenschauscheine der Gesund-

heitsämter. Das Zentralarchiv für Leichenschauscheine der Gesundheitsämter übersen-

det eine Kopie der ersten Ausfertigung des vertraulichen Teils des Leichen-

schauscheins, auf der die Namensangaben und die Angaben zur Straße und Haus-

nummer der verstorbenen Person unkenntlich sowie der Name des zuständigen Stan-

desamtes und die Registernummer des Sterbeeintrags vermerkt sind, an das Amt für 

Statistik Berlin-Brandenburg. 

(4) § 3 Absatz 4 Satz 2 der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, 

nach der das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in den dort genannten Fällen die zwei-
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te Ausfertigung des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins an das die Einäsche-

rung vornehmende Krematorium übersendet, findet keine Anwendung. 

(5) Abweichend von § 3 Absatz 5 Satz 3 der Verordnung zur Durchführung des Bestat-

tungsgesetzes ist in den dort genannten Fällen die dritte Ausfertigung des vertraulichen 

Teils des Leichenschauscheins dem Zentralarchiv für Leichenschauscheine der Ge-

sundheitsämter zu übersenden. 

(6) Zuständig für die Aufbewahrung des nicht vertraulichen Teils des Leichen-

schauscheins und für die Erteilung von Auskünften daraus ist abweichend von § 4 Ab-

satz 1 Satz 1 der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes das Zentralar-

chiv für Leichenschauscheine der Gesundheitsämter. Zuständig für die Aufbewahrung 

der ersten und der dritten Ausfertigung sowie bei Erdbestattungen der zweiten Ausferti-

gung des vertraulichen Teils des Leichenschauscheins ist abweichend von § 4 Absatz 3 

Satz 1 und 3 der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes das Zentralar-

chiv für Leichenschauscheine der Gesundheitsämter. Für die Aufbewahrungsfristen gilt § 

4 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes. § 4 Ab-

satz 3 Satz 2 der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes findet keine 

Anwendung.“ 

9. Die Anlagen 1 und 2 werden angefügt. 

Artikel II 

Änderung der Gesundheitsdienst-Zuständigkeitsverordnung 

 

Der Gesundheitsdienst-Zuständigkeitsverordnung vom 11. Dezember 2007 (GVBl. S. 675), 

die durch Artikel II der Verordnung vom 11. Dezember 2007 (GVBl. S. 675) geändert worden 

ist, wird folgender § 7 angefügt: 

 

„§ 7 

Zentralarchiv für Leichenschauscheine der Gesundheitsämter 

 

Die Aufgaben des Zentralarchivs für Leichenschauscheine der Gesundheitsämter werden für 

alle Bezirke von dem Bezirk Neukölln wahrgenommen.“ 
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Artikel III 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2014 in Kraft. 
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Anhang zu Artikel I Nummer 9 

Anlage 1 
 (zu § 2 Absatz 1 Satz 2) 
Abbildungsblock 1: Muster Leichenschauschein - Blatt 0 – nicht vertraulicher Teil 
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Abbildungsblock 2: Muster Leichenschauschein - Blatt 1 - Gesundheitsamt 
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Abbildungsblock 3: Muster Leichenschauschein - Blatt 2 – Amt für Statistik 
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Abbildungsblock 4: Muster Leichenschauschein - Blatt 3  
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Abbildungsblock 5: Muster Leichenschauschein - Blatt 4 - Arztdoppel 
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Abbildungsblock 6: Muster Leichenschauschein - Rückseite Blatt 3 - Sektionsbefund 
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Abbildungsblock 7: Muster Umschlag 1 

 
 

Abbildungsblock 8: Muster Umschlag 2 
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Anlage 2 
 (zu § 5 Absatz 1 Satz 2) 
 
 
Abbildungsblock 9: Muster Vorläufige Todesbescheinigung - Blatt 1 – Für die Leichenschau 
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Abbildungsblock 10: Muster Vorläufige Todesbescheinigung - Blatt 2 - Arztdoppel 
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Berlin, den 29. Juli 2014 

Der Senat von Berlin 

   Klaus   W o w e r e i t Mario   C z a j a 
Regierender Bürgermeister Senator für Gesundheit und 

Soziales 
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